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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 18.02.2020 

Haupt- und Finanzausschuss 01.04.2020 

Rat 23.04.2020 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 064/2020-2 

    Stand 27.01.2020 

 
 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO NRW vom 02.01.2020 betr. Einführung der Erhebung 
einer Pferdesteuer in der Stadt Bornheim 

 
Beschlussentwurf für den Ausschuss für Bürgerangelegenheiten: 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, wie 
folgt zu beschließen: siehe Beschlussentwurf Rat. 
 
Beschlussentwurf für den Haupt- und Finanzausschuss: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: siehe Be-
schlussentwurf Rat. 
 
Beschlussentwurf für den Rat: 
 
Der Rat beschließt, von der Einführung einer Satzung zur Erhebung einer Pferdesteuer ab-
zusehen. 
 
Sachverhalt 
 
Die Anregung vom 02.01.2020 bezieht sich auf die Einführung einer Erhebung von Pferde-
steuer im Bornheimer Stadtgebiet. 
 
Grundlagen: 
Die Pferdesteuer ist eine Aufwandsteuer, die dem Grunde nach von Kommunen im Rahmen 
ihres Steuerfindungsrechts gegenüber Pferdehaltern erhoben werden kann. Das Recht zur 
Erhebung einer solchen Steuer wird aus dem Kommunalabgabengesetz abgeleitet. 
Für die Erhebung einer Pferdesteuer bildet eine entsprechende Satzung die Rechtsgrundla-
ge. Diese muss unter anderem die Höhe der zu entrichtenden Steuer festlegen und eventu-
elle Befreiungsmöglichkeiten normieren. 
 
Die Einführung einer bisher nicht erhobenen Steuer bedarf der Zustimmung des Innenminis-
teriums im Einvernehmen mit dem Finanzministerium. Hierzu ist ebenfalls die Aufsichtsbe-
hörde (Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises) zu beteiligen. Bisher hat das Innenminis-
terium NRW noch keiner Kommune die Einführung einer Pferdesteuer genehmigt. Die Er-
folgsaussichten zur Genehmigung werden daher als gering eingeschätzt. 
 
Von der Erhebung einer Pferdesteuer sind die in der Anregung angeführten Abgaben abzu-
grenzen. 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Satzung_(%C3%B6ffentliches_Recht)
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Die Reitabgabe basiert auf der Grundlage des § 62 Landesnaturschutzgesetz NRW. Dem-
nach ist neben einer Kennzeichnung von Pferden auch eine Reitabgabe zu entrichten. Diese 
wird vom Rhein-Sieg-Kreis erhoben und ist für die Anlage und Unterhaltung von Reitwegen 
zweckgebunden. 
 
Hiervon unabhängig kann aus einer angeregten Erhebung einer Pferdesteuer keine (Gegen-
leistungs-)Verpflichtung hergeleitet werden. Bei Steuern handelt es sich dem Grunde nach 
um Einnahmen zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Gemeinwesens ohne eine kon-
krete Gegenleistung (§ 3 Abgabenordnung). 
 
Fallzahlen/Kostenschätzung: 
Konkrete Angaben über die Anzahl in Bornheim gehaltener Pferde liegen nicht vor. Insofern 
wurde die Anzahl der beim Rhein-Sieg-Kreis erhobenen Reitabgabe zugrunde gelegt. Für 
2019 wurden Reitkennzeichen für 325 Pferde ausgegeben. 
 
Die Bemessung der Steuerhöhe obliegt ebenfalls der Kommune. Nach aktueller Erkenntnis 
wird die Pferdesteuer bundesweit in ca. 4 Kommunen erhoben, wovon eine Kommune (Hes-
sen) die Pferdesteuer in 2021 wieder abschafft. Gründe sind hier die geringen und hinter den 
Erwartungen gebliebenen Erträge. Die Höhe der Pferdesteuer variiert dort von 90 bis 300 
EUR/Jahr. Hierbei werden lediglich Pferde zur Freizeitgestaltung besteuert, während ge-
werblich genutzte Pferde von der Steuerpflicht befreit wären. 
 
Legt man hierzu einen geschätzten Anteil von 50% der gemeldeten Pferde zur Freizeitgestal-
tung (rd.160) bei einem gemittelten Steuersatz von 200 EUR/Jahr zu Grunde, könnte für die 
Stadt Bornheim ein jährlicher Steuerertrag von 33 TEUR kalkuliert werden. Der genaue An-
teil von Pferde der Freizeitnutzung gewerblich genutzten Pferden ist nicht Gegenstand der-
zeitiger Statistiken. 
 
Dem gegenüber stehen Aufwendungen für 

 -Erlass einer Satzung, einschl. erforderliche Abstimmungen mit der Kommunalaufsicht, 
Zustimmungsverfahren mit dem Innenministerium., Gremienbeschlüsse 

 -erstmalige Erhebung und Erfassung der steuerpflichtigen Pferde haltenden Personen 

 -Festsetzung der Steuer (Bescheide) 

 -Überwachung und Vollziehung der Steuerpflicht (ggf. Mahnung, Vollstreckung) 

 -Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen 

 -entsprechenden Personalbedarf. 
 
Der erforderliche Stellenumfang ist bei entsprechender Aufgabenstellung in Analogie zu vgl. 
Fallzahlen kommunaler Steuern bemessen und zusätzlich bereitzustellen. Mit dem derzeiti-
gen Stellenvolumen ist eine zusätzliche Steuerhebung nicht abbildbar. 
 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass die dargestellten Daten erst im Zuge einer tatsächli-

chen Bestandsaufnahme (Verfahren analog Hundebestandsaufnahme) gesichert verifiziert 

werden können. Hierfür sind rd. 25.000 EUR zu veranschlagen. 

 

Erfahrungen der Kommunen, in denen eine entsprechende Steuerpflicht besteht, lassen er-

kennen, dass mit der Steuererhebung in diesen Kommunen eine Verlagerung der Tierhal-

tung in umliegende Kommunen erfolgte. Mit einer Reduzierung des Pferdebestandes geht 

ein unkalkulierbarer reduzierter Steuerertrag einher. Die Prognose eines möglichen Steu-

erertrages bleibt insofern risikobehaftet. 

Unabhängig des finanziellen Risikos ist ein nicht unerheblicher Imageverlust/ Reputations-
schaden für die Stadt Bornheim als erste Kommune mit einer entsprechenden Steuerpflicht 
in Nordrhein-Westfalen sowie eine der wenigen Kommunen in Deutschland zu erwarten. 
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Zusammenfassend regt die Verwaltung aus den dargestellten Gründen an, von der Erhe-
bung einer Pferdesteuer abzusehen.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Siehe Sachverhalt. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Anregung vom 02.01.2020 
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